
SilosGrundschuleRadewig<geplant><geplant><geplant>Rampe<geplant><geplant><geplant><geplant>LutherhausSiloSiloPPPPPPPWegWegGlinkampAm Großen SteinLagerplatzSportanlageAm JönrietAm JönrietDiebrocker StraßeHochstraßeFrieda - Nadig - WegWeg4L 543HeidestraßeEupener  StraßeHochstraßeWeg3WegWegLagerplatzWegWeststraße31HsNr.20HsNr.20HsNr.20HsNr.82HsNr.648392 a671084 d24 a71519 a7875167933559 a27320295111588 b86 b203342922515 a969132 a77193746 b86628367816592059 b746131394376174873384a86 a358 a12223920 a84c2832505618424632629417363534495423512741108381846 a3488 a3046321301 a35829385592659014915 b4562285716132692 b10228152375084 b11118 a18 b484806114436917419 a64765 a551357721165 b67972154540534437031 a5860 e567847395210807662548191524741166626013 a5462 a134642350170434660 c3760 b451568 a1154 a315668586262 a66 a641951133947 b9 a21747 a2870 a6060 d304960 a75173724574832522654274592 c6145952 a61 a77 b92 b6678272303807594 a9687832108792 d567 d5767 a3558296190882812532492 e92 a7725277611315674367 b94 b78638648769450567 c18065117097961 a2955811525977 a57206853226554541029 d4727 a436353922 a1 a42163329 a54529 c892019162310611492026298346049 a33302227 b5144126245252712414221035 a76431816181432216218247 a12371513328173129 b1 b827453315302872318769309361359597841648869613789536310836311857338192194302305291316649312866584308189195862304339358644330360537839814317974337482755516868306190299303345346307344840452187753193303838864340870865871867468975343624992828356837623320336196186585184556189187188658185471338414343168421212318327638369595575886511051015821172685452593442728463739758934124510344085443119100121202404442450167319446407447111367368140112106578161431328120392535590598492337402577438620599122118429353270444546314580534239583316340437625530621473139479529342123434430300586412469313465107215213417831623984163664334554414329959113558121410259125645643652650709651649612321335625832863968591618584275795788158462045035868232727732258035956918261856780693208653622323936602677437546792611860231582888153626888973373144619590207588083263348598906266616336211527005682135926385413145821866263938027457652857178278265321369229402672666155893334398873256577846171945770546588154456699241665816167658671286162532679215759065958471123358565618656319783235598256315945833817053715596303882056554664067663053966549863245162655854766446341334464810560563947640454851516934267496538547121665135116735013684201931717063441984057611534652637170973847964446234765035744752384672540512161390104684565354939062865546159852939533100674645676518564095094301674463401725166461655028449190597508503517675180627671573286046550723556363674210350563859333450545510213674237572164101896916822575647633354675991949642662321493564334114994985945003243121484675595715426546437833PergstrnaßEeIIIIIIIIIIIIIIDiebrocker StraßeAm LutherhausSommerwegZimmerstraßeAnnastraßeWestringWestringL 7125689501336322561462840 a102535845106941522521 a4173440311237212052529197 b42311502247165712 a265420 a4021138272 a246043471212 b1138613929301641198581515 a1316 b1037419333517154839316292617 a1221242219202122182453572017914HsNr.68HsNr.68935631627657488108930829581228552958936252697138688963668211251720560249263721796492942690601275651602445629886970493205673410599655969137212972766798650951919929672283134670214949397885247248589795253507592723959139592215464403487613133961256367957411491213722632794227236216554962688255250136826246600368224960555490971254593376578366658934797786663105556686864779678588428187375683128288284987451051426025888164988325759151587873526190690892165073425990784875590HANSESTADT HERFORDDer BürgermeisterDezernat Bauen und Ordnung B.- Plan Nr. 8.51 "Heidestraße" Änderung Nr. 2.21VorentwurfMaßstabaufgestelltgeändertgeändertgeprüft1 : 1000DatumAbteilung 2.3Der Bürgermeisteri.A.Folkers23.08.2021Engerstraße       L 712Flur 14Flur 15ZeichenerklärungArt und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)A. Festsetzungen des BebauungsplanesMischgebietoffene BauweiseLinien und FlächenPlangebietsgrenzeStrassenbegrenzungslinieAbgrenzung unterschiedlicher NutzungB. Erläuterungen der PlanunterlageFlurgrenzeFlurstücksgrenzevorhandene GebäudeBaugrenzeNicht überbaubare FlächenStraßenverkehrsflächen (öffentlich)Gestaltung baulicher Anlagenmax. Gesamthöhe (m)Grundflächenzahl (max.)private GrünflächeMIZahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze)Umgrenzung von Flächen für StellplätzeUmgrenzung von Flächen für NebenanlagenStabweichende Bauweise86,13Höhe über NHNGFLStSichtdreieck7772o 0.6IIIaGH 10.0IIMI 1GH 10.0 0.6oMI1MI1MI2MI2IIIMI 2GH 12.0 0.6aMI125.016.05.05.020.020.020.05.05.03320.015.05.0MI1Hansestadt HerfordB.- Plan Nr. 8.51 "Heidestraße"Für die Planung:Herford, denBeigeordneterDie Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem               Katasternachweis überein.Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1Herford, den Der Bau- u. Umweltausschuss der Hansestadt Herford hat gemäß § 2(1) BauGB am                         die Aufstellung desBebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss istam                                ortsüblich bekanntgemacht worden.Herford, den                                    Vorsitzender des Bau- u.UmweltausschussesDie frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB hat vom                               bis zum                  Herford, den                                  Abt.L. -Stadtplanung-Dieser Plan wurde gemäß § 4 BauGB mit den Behörden undsonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.Herford, den                                  Abt.L. -Stadtplanung-Dieser Plan ist gemäß § 3(2) BauGB vom Bau- und Umwelt-ausschuss der Hansestadt Herford amals Entwurf beschlossen worden.Herford, den                                  Vorsitzender des Bau- u.UmweltausschussesDieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB vom bis                                   öffentlich ausgelegen.                 Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am                                                bekanntgemacht worden.Herford, den                                           Der Bürgermeister                                                Im Auftrage:  Dieser Plan ist gemäß § 10(1) BauGB vom Rat der Hansestadt           Herford am                         als Satzung beschlossen worden.Herford, den                                          BürgermeisterDer Satzungsbeschluss sowie Ort und Zeit der Auslegung sind gemäß § 10(3) BauGB am                   ortsüblich bekanntgemacht worden.Der Bebauungsplan liegt ab                             öffentlich aus.Herford, den                                          BürgermeisterMaßstab    1: 1000 Flur:         14Kartengrundlage: KatasterkarteGemarkung:         Herford                                 Abt.L. -Stadtplanung-Abt.L -Stadtplanung-Kreis HerfordDer LandratKataster- u. Vermessungsamtder Planzeichenverordnung.                                  stattgefunden.            Änderung Nr. 2.21 MI233335.05.0Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO zum Bebauungsplan Nr.8.51 „Heidestraße“, Änderung 2.21Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB1.   Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)1.1 Mischgebiete (MI1-2) gem. § 6 BauNVOZulässig gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1-5 BauNVO sind folgende Nutzungen:-Wohngebäude,-Geschäfts- und Bürogebäude,-Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,-sonstige Gewerbebetriebe,-Anlagen für Verwaltungen sowie für soziale und gesundheitliche ZweckeUnzulässig sind folgende Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 - 8 BauNVO:-Gartenbaubetriebe-Tankstellen,-Anlagen für kirchliche, kulturelle, sportliche Zwecke,-Vergnügungsstätten (Spielhallen und ähnliche Unternehmen i.S. von § 33i Gewerbeordnung (GewO) inder derzeit geltenden Fassung und Betriebe mit Sexdarbietungen sowie Bordelle und bordellartigeBetriebe.Die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil desBebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).1.2 Begrenzung von Einzelhandelsbetrieben in den Mischgebieten (MI1 und MI2)Im Mischgebiet MI1 und MI2 sind nur Einzelhandelsbetriebe mit maximal 800m² Gesamtverkaufsfläche undnahversorgungrelevantem Hauptsortiment (Nr. 1.3.2) zulässig.Ausnahmsweise können zugelassen werden:Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten (Nr. 1.3.1) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche vonmaximal 300 m².Die Definition der Sortimente erfolgt auf Grundlage des Zentren- und Nahversorgerkonzeptes für die StadtHerford (2015, S. 109) gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.3.1 und 1.3.21.3 Herforder Sortimentsliste1.3.1     Liste der zentrenrelevanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppeaus 47.73.0        Arzneimittel, pharmazeutischer Bedarfaus 47.74.0        medizinische und orthopädische Artikel, Sanitätsartikelaus 47.78.1        Augenoptik (inkl. Brillen, Kontaktlinsen, Pflegemittel)aus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräteaus 47.62.2        Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikelaus 47.61.0        Bücheraus 47.79.2        Antiquariateaus 47.71.0        Damen-/ Herren-/ Kinderoberbekleidung und -wäsche (inkl. Miederwaren)aus 47.71.0        Pelz- und Kürschnerwarenaus 47.71.0        Gürtel, Hosenträger, Handschuhe, Krawatten Schals, Tücheraus 47.72.1        Schuhe (ohne Sportschuhe)aus 47.72.2        Lederwaren und Reisegepäck (inkl. Taschen, Koffer, Regenschirme,                           Geldbörsen)aus 47.59.2        keramische Erzeugnisse und Glaswaren (Glas, Porzellan, Keramik, inkl.                           Zimmerkeramik)aus 47.59.9        Hausrat, Haushaltswaren und -artikel, Schneidwaren, Besteckeaus 47.59.9        Holz-, Kork-,Flecht- und Korbwarenaus 47.65.0        Spielwaren (inkl. Spiele, Bastelsätze für den Modellbau; ohne                           Videospielkonsolen)aus 47.64.2        Sportartikel und -geräte (ohne Sportgroßgeräte)aus 47.64.2        Sportbekleidung und -schuheaus 47.64.2        Campingartikel (ohne Campingmöbel, Bekleidung und Schuhe)aus 47.64.2        Anglerbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)aus 47.64.2        Waffen, Munition und Jagdbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)aus 47.65.0        Künstler- und Bastelbedarfaus 47.59.3        Musikinstrumente und Musikalienaus 47.78.9        Pokale, Vereinsbedarfaus 47.59.9        Wohneinrichtungsartikel (inkl. Kerzen, Aufbewahrungsutensilien, Spiegel)aus 47.78.3        Bilder und Bilderrahmen, Kunstgegenstände / kunstgewerbliche    Erzeugnisseaus 47.51.0        Heim- und Haushaltstextilien (inkl. Kurzwaren, Haus- und Tischwäsche /                           Bettwäsche, Schneidereibedarf, Handarbeitswaren, Stoffe, Dekorations- /                           Möbelstoffe, Meterwaren, Wolle)aus 47.53.0        Vorhänge und Gardinenaus 47.54.0        elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte)aus 47.41.0        Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte, Zubehör und Softwareaus 47.42.0        Telekommunikationsgeräte , Mobiltelefone und Zubehöraus 47.43.0        Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör (inkl. Videospielkonsolen)aus 47.63.0        bespielte Ton- und Bildträgeraus 47.78.2        Foto-/ Videokameras, Ferngläser, Mikroskope und Zubehör (ohne          Augenoptik)aus 47.77.0        Uhren und Schmuckaus 47.78.3        Sammlerbriefmarken, -münzen1.3.2   Liste der nahversorgungsrelvanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppeaus 47.2             Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke und Tabakwaren, Bäckerei-/                           Konditorei-/ Metzgereiwaren, Reformwaren)aus 47.75.0        kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel, Drogerie- /   Parfümerieartikel,                          Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelaus 47.62.1        Zeitschriften und Zeitungenaus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräteaus 47.76.1        Schnittblumen, Blumenbindeerzeugnisse, Trockenblumen, Floristikaus 47.76.2        Tiernahrung (nur Heim- und Kleintierfutter)2.    Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)2.1 In den Mischgebieten wird gem. § 16 Abs. 3 BauNVO die maximale Gebäudehöhe (in Metern) festgesetzt.Bezugspunkt für die festgesetzte Gebäudehöhe ist die im Bebauungsplan festgesetzte Geländehöhe überNormalnull (NHN). Sind bei geneigter Geländefläche mehrere NHN Werte angegeben, ist der Wert zu mitteln.Weitere Zwischenhöhen ergeben sich durch Interpolation zwischen diesen Höhen am geometrischenSchwerpunkt des geplanten Hauptgebäudes.Den oberen Bezugspunkt bildet dabei der höchste Punkt des Daches. Eine Überschreitung der zulässigenGebäudehöhe durch technisch untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten fürAufzüge) kann ausnahmsweise gem. § 16 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden. Die technischeErforderlichkeit dieser Bauteile ist im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen für die Aufstellung von Anlagen zur Nutzungerneuerbarer Energie um maximal 0,80 m ist generell zulässig. Die Aufbauten und Anlagen sind allseitig ummind. 1,00 m von den Außenwänden zurückzusetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO).2.2 Bei vorhandenen Gebäuden, die von den Baugrenzen angeschnitten werden, sind bauliche Änderungenim Sinne des § 29 BauGB am und im bestehenden Gebäude im angeschnittenen Teil ausnahmsweisezulässig, soweit nicht sonstige Festsetzungen des Bebauungsplans entgegenstehen.3.   Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22und 23 BauNVOFür das MI2-Gebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. An der Ostgrenze zum Flurstück 541, Flur14, Gemarkung Herford darf gem. § 22 Abs. 4 BauNVO direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden.Diese Festsetzung betrifft einen Teil des Bestandsgebäudes des Flurstückes 79, Flur 14, Gemarkung Herford.Für das MI1- Gebiet gilt die offene Bauweise.4.   Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGBInnerhalb der Sichtdreiecke, die zur Verkehrsübersicht freigehalten werden müssen, sind Anpflanzungen undbauliche Anlagen im Bereich zwischen 0,70 m und 2,50 m Höhe über Verkehrsfläche unzulässig. Zulässigsind hochstämmige Bäume standortgerechter und heimischer Arten.5.   Flächen für Geh-, Fahr- und Leistungsrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGBDie festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gelten zugunsten der Anlieger und Leitungsträger.6.   Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB6.1 Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nurinnerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder der dafür festgesetzten Flächen zulässig.6.2 Stellplätze sind in der als Vorgartenfläche gekennzeichneten Fläche zulässig, sofern nicht mehr als 50Prozent der Vorgartenfläche für Stellplätze und Zuwegungen befestigt werden.7.   Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien insbesondere für solareStrahlenenergie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGBDie Dachflächen der Hauptgebäude sind mit einem Anteil von 50% mit Anlagen zur Nutzung solarerStrahlenenergie zu versehen.Ausnahmen und Abweichungen werden nur für die Be- und Entlüftung und für Brandschutzeinrichtungenzugelassen.8.Schallschutzanforderungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB8.1 Das direkt an die Engerstraße angrenzende Mischgebiet (MI1) gilt entsprechend der DIN 18005 und der16. BImSchV als lärmvorbelastet. Die Mischgebiete MI1 und MI2 der Flurstücke 79 und 80, Flur 14,Gemarkung Herford gelten gemäß der TA Lärm als lärmvorbelastet.Bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von nachts 60-65 dB(A) ergibt sich in dem Mischgebiet entlang derEngerstraße laut DIN 4109 der Lärmpegelbereich III. Es ist in Aufenthaltsräumen zur Engerstraße inWohnungen ein Schalldämmmaß von 35dB(A) und in Büroräumen von 30dB(A) einzuhalten. Für Fenster zurEngerstraße sind die Fensterschallschutzlasse 4 einzuhalten.Bei einem  maßgeblichen Außenlärmpegel von nachts 55-60 dB(A) ergibt sich für die abgewandtenAufenthaltsräume zur Engerstraße und zum angrenzenden Gewerbebetrieb des Flurstückes  541, Flur 14,Gemarkung Herford laut DIN 4109 der Lärmpegelbereich II. Es ist in Aufenthaltsräumen in Wohnungen undBüroräumen ein Schalldämmmaß von 30 dB(A) einzuhalten. Für Fenster sind die Fensterschallschutzklasse 3einzuhalten.Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung der Inneschallpegel nach VDI 2719 ist zuerbringen.8.2 Bei Nutzungsänderung oder Neubau auf den Flurstücken 79 und 80, Flur 14, Gemarkung Herford sindausschließlich Räume ohne Schallschutzanspruch für die Nachtzeit in östlicher Richtung zum Flurstück 541,Flur 14, Gemarkung Herford zulässig.8.3 Im Mischgebiet der Flurstücke 18 und 456, Flur 14, Gemarkung Herford sind bei der Errichtung vonWohngebäuden schallschutzbedürftige Aufenthalts- und Wohnräume von der Schallquelle abgewandtanzuordnen oder Fenster der Fensterschallschutzklasse 3 einzubauen. Eine genaue Prüfung erfolgt imBauantragsverfahren.9.   Pflanzgebot für Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB9.1 Die Pflanzflächen sind mit Bäumen und Einzelsträuchern zu bepflanzen. Ausnahmsweise kann dasAnlegen von Zuwegungen innerhalb dieser Fläche mit versickerungsfähigem Pflaster zugelassen werden. Dieneu zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang neu zu pflanzen.Auswahl möglicher Einzelsträucher:Eibe                                                                 Taxus baccataHainbuche                                                       Carpinus betulusFehldahorn                                                      Acer campestreRoter Hartriegel                                               Cornus sanguineaSchlehe                                                            Prunus spinosaAuswahl möglicher Bäume:Spitz-Ahorn                                                      Acer platanoidesGemeine Esche                                                Fraxinus excelsiorStiel-Eiche                                                        Quercus roburWinter-Linde                                                     Tilia cordataTrauben-Eiche                                                  Quercus petraeaVogel-Kirsche                                                   Prunus aviumSand-Birke                                                        Betula pendula9.2 Errichtung von Dachbegrünungen auf Flachdächern der Hauptgebäude und Nebenanlagen gemäß § 9Abs. 1 Nr. 25a BauGBFlachdächer mit einer Dachneigung von bis 7° sind ab einer Größe von 15 m² mit einem mindestens 12 cmdicken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv vollflächig zu begrünen. Nicht überdachteFlächen von Tiefgaragen, die nicht für andere Nutzungen vorgesehen sind, sind in extensiver Form zubegrünen.Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Ausnahmen und Abweichungen werden nur für die Be- undEntlüftung, für Brandschutzeinrichtungen, für Dächer aus transparentem Material und für die Aufnahme vontechnischen Anlagen zugelassen. Oberlichtern und verglasten Dachflächen ist Vorrang einzuräumen.10.   Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGBDie im Privatgrün liegenden Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25bBauGB dauerhaft zu erhalten, mit diesem Ziel zu pflegen und vor jeglichen Gefährdungen zu bewahren. BeiZerstörung oder natürlichen Abgang ist auf dem Grundstück in Abstimmung mit der Hansestadt Herford eineangemessene Ersatzpflanzung vorzunehmen (vgl. Liste textl. Festsetzung Nr. 8). Die Anzahl derErsatzpflanzungen ist auf Grundlage der Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Gebiet derHansestadt in der jeweils gültigen Fassung gemäß § 7 Abs. 2 in Abhängigkeit des Stammumfanges desentfernten Baumes durchzuführen.Örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB11.   EinfriedungenEinfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind als durchgängige Heckenpflanzungen mitstandortgerechten und heimischen Strauchgehölzen anzulegen. Sie sind bei Neuanlage in einer Höhe vonmind. 1,00 m bezogen auf die ausgebaute öffentliche Verkehrsfläche dauerhaft zu unterhalten. SonstigeEinfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche nur als transparente Zäune in einer Höhe von max.1,20 m zulässig. Auf die Höhe der Einfriedung ist eine mögliche Auffüllung und Abfangung anzurechnen.Beispielliste, aus der die anzupflanzenden heimischen Strauchgehölze auszuwählen sind:Hainbuche                                                Carpinus betulusWeißdorn                                                 Crataegus monogynaHundsrose                                                Rosa caninaGemeine Heckenkirsche                          Lonicera xylosteumRoter Hartriegel                                        Cornus sanguineaGemeiner Liguster                                   Ligustrum vulgarePfaffenhütchen                                         Eonymus europaeusFaulbaum                                                 Rhamnus frangulaSchlehe                                                    Prunus spinosaSchwarzer Holunder                                Sambucus nigra12.   Nicht überbaubare GrundstücksflächenDie nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind gemäß § 9 Abs. 1BauGB i.V. m. § 8 Abs. 1 BauO NRW soweit diese nicht für Stellplätze, Wege und Zufahrten genutzt werden,naturnah mit einer vollflächigen Bepflanzung anzulegen. Die Anlage und flächige Abdeckung mitMineralstoffen wie Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen o.ä. ist unzulässig.Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der neuenBauwerke naturnah mit einer vollflächigen Bepflanzung anzulegen und zu unterhalten. Die Freilegung undBefestigung der Pflanzflächen können nur vor Verkaufs- und Ausstellungsräumen zugelassen werden. Dieüberbaubaren Flächen sind soweit diese nicht bebaut werden, ebenfalls als naturnahe Gartenflächeanzulegen.13.   Begrünung von Gemeinschaftsstellplatzanlagen (gem. § 89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW)Bei Gemeinschaftsstellplatzanlagen ist je angefangene 4 Stellplätze 1 standortgerechter Laubbaum innerhalboder im Zusammenhang der vorgesehenen Stellplatzanlagen zu pflanzen, entsprechend seinem natürlichenHabitus zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.Liste möglicher Hochstammbäume:Silber-Linde 'Brabant'                                Tilia tomentosaZürgelbaum                                               Celtis australisHopfenbuche                                             Ostrya carpinifoliaPurpur-Erle                                                Alnus x spaethiiZerr-Eiche                                                 Quercus cerrisLederhülsenbaum „Skyline“                      Gelditsia triacanthosNordamerikanische Rotesche „Summit“    Fraxinus pennsylvanicaPerlschnurbaum „Regent“                         Sophora japonicaSpitz-Ahorn in Sorten                                Acer platanoides i.S.Stadt-Linde „Greenspire“                           Tilia cordata14.   GeländemodellierungenGemäß § 8 Abs. 5 BauO NRW ist die natürliche Geländeoberfläche in ihrer Höhenlage zu erhalten und zubepflanzen, um das Orts- und Landschaftsbild zu wahren.Geländemodellierungen in Form von Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Ausnahme zu Satz 1 dieserFestsetzung nur im Bereich von Gebäuden, Zuwegungen, Stellplätzen, Terrassen, Hauseingängen oderKellerlichtschächten zulässig. Dadurch entstehende Höhenunterschiede sind als dauerhaft bepflanzte,geneigte Böschungsflächen anzulegen oder mit maximal 0,70 m hohen Mauern aus Naturstein oderBeton-L-Steinen abzufangen. Betoneinfassungen sind zu begrünen. Kombinationen von bepflanztenBöschungen (Verhältnis maximal 1:1,5 (Höhe zu Breite)) und Mauern aus Natursteinen sind zulässig.15.   FassadengestaltungUntergeordnete Bauteile und baulich zusammenhängende Gebäude sind hinsichtlich der Fenster, Wände undDächer in Material- und Farbauswahl an die Hauptgebäude anzupassen.Für alle Außenwände sind Wellblechverkleidungen, hochglänzende Metall- und Kunststoffteile sowie bossierteKlinker generell unzulässig.16.   Werbeanlagen16.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte ihrer Leistungzulässig.16.2 Beleuchtete Werbeanlagen müssen blendfrei ausgeführt sein. Lauf-, Wechsel und Blinklichtschaltungensind unzulässig. Werbeanlagen an Schornsteinen und anderen hochragenden Bauteilen sind unzulässig.16.3 An der Fassade angebrachte Flachwerbung darf nicht höher als max. 1,50 m und nicht länger als 6,00 msein. Die Größenangaben für die Flachwerbung beziehen sich jeweils auf eine Werbeanlage proGebäudeseite. Die Werbeanlagen dürfen die Gebäudeoberkante nicht überragen.16.4 Freistehende Werbeanlagen sind nur als Ausnahme bzw. nur bei Vorlage und Nachweis einesentsprechenden Gestaltungskonzeptes zulässig. Je Baugrundstück ist maximal eine freistehendeWerbeanlage mit einer Höhe von maximal 5,0 m innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Die Werbetafelder freistehenden Werbeanlage darf die Ansichtsfläche von 4,00 m² nicht überschreiten.Nachrichtliche Hinweisea.Verkehrslärm von der EngerstraßeDas Plangebiet wird nördlich von der Engerstraße begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die geltendenRichtwerte/Orientierungswerte nicht erreicht werden können. Da es sich bei der Wohn- undGeschäftsbebauung um Bestand handelt, besteht hinischtlich der Einwirkungen durchVerkehrslärmimmissionen für betroffene Bürger kein rechtlicher Abwehranspruch.b.Erhöhte SchallschutzanforderungenZu der Grenzwand zum Flurstück 541,Flur 14, Gemarkung Herford im Osten besteht aufgrund der dortgenehmigten Betriebe eine erhöhte Schallschutzanforderung. Der bauliche Nachweis erfolgt imBauantragsverfahren.c.BaumpflanzungenGrundlage für die Pflanzung standortgerechter Laubbäume bildet die jeweils aktuelle Fassung derGALK-Straßenbaumliste - Arbeitskreis Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz. Die Qualitätder zu pflanzenden Bäume wird als Hochstammbaum mind. 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand mitDrahtballierung durch durchgehendem Leittrieb mit einem Stammumfang von mind. 16 cm der in der v.g. Listeals geeignet einstuften Bäume festgesetzt.Die nicht überbaute Pflanzgrube / Baumscheibe (nicht versiegelter Bereich) darf eine Mindestgröße von mind.8 qm bei einer Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten. Die Pflanzgrube muss bei einer Tiefe vonmindestens 1,50 m mindestens 12 cbm aufweisen. Ist aufgrund der örtlichen Gegebenheit eine unversiegelteFläche, wie vor beschrieben, nicht zu erreichen so ist eine Pflanzgrubenbauweise mit teilweiser oder ganzerÜberbauung als Verkehrsfläche (Stellplatz) zu wählen. Bei einer überbauten Pflanzgrube sind entsprechendeBelüftungs- und Bewässerungseinrichtungen zu verwenden. Zudem kann ein erweiterter durchwurzelbarerBodenraum außerhalb der eigentlichen Pflanzgrube zur Erreichung der Pflanzgrubengröße erforderlich sein.Die vorab beschriebene Pflanzgrubenherstellung ist auf Grundlage der Empfehlungen für BaumpflanzungenTeil 1 und Teil 2 der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. umzusetzen.Die Hochstammbäume sind fachgerecht zu pflanzen und einer baumartbedingten Kronenerziehungentsprechend ihres natürlichen Habitus zu pflegen und dauerhaft zu erhalten und vor jeglichen Gefährdungenzu bewahren. Ein regelmäßiger starker, insbesondere höhenbegrenzender Kronenschnitt (Kappung undFormschnitt) ist nicht zulässig. Bei Zerstörung oder natürlichen Abgang ist der Baum auf Grundlage dervorgenannten Festsetzungen in Abstimmung mit der Hansestadt Herford zu ersetzen. Es wird besondersdarauf hingewiesen, dass im Zuge einer erforderlichen Kronenpflege wie z.B. Herstellung des Lichtraumprofils,der Leittrieb nicht entfernt/eingekürzt werden darf um ein natürliches Erscheinungsbild des Baumes zugewährleisten und die weitere Entwicklung im Hinblick auf eine hohe Lebenserwartung zu stärken. Die auf denStellplätzen gepflanzten Bäume sind mit geeigneten Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Fahrzeuge zuschützen.d.BaudenkmälerFür alle Maßnahmen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern besteht gemäß § 9Denkmalschutzgesetz die Erlaubnispflicht für Veränderungen, die das Erscheinungsbild des Denkmalsbeeinträchtigen. Dies gilt auch für bauliche Anlagen innerhalb der Baugrenzen. Erlaubnisanträge sind an dieUntere Denkmalbehörde der Hansestadt Herford zu richten.e.BodendenkmaleBei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,Einzelfundamente, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Hansestadt Herford und demLandschaftsverband Westfalen Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflegeunverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zuerhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz).Der Beginn von Erschließungsmaßnahmen ist dem Amt für Bodendenkmalpflege mindestens acht Wochenvorher anzuzeigen.f.Artenschutzrechtliche PrüfungBei Gebäudesanierungen, Umbaumaßnahmen oder Abriss von Gebäuden sind diese vor Beginn derMaßnahmen auf evtl. vorhandene Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten (gebäudebrütende Vogelarten undFledermäuse) zu untersuchen. Im Rahmen der Erschließungs- und Bauarbeiten ist durch eine ökologischeBaubegleitung sicherzustellen, dass nicht gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG)verstoßen wird. Sollten bei der Prüfung etwaige Brutstätten gefunden werden, sind diese in gleicher Anzahldurch Nistkästen an den Gebäudefassaden auszugleichen. Der Arbeitsumfang und der Bericht zurökologischen Baubegleitung sind mit der Hansestadt Herford abzustimmeng.Bodenverfärbungen/Abfallstoffe/AltablagerungenWerden bei Bodenaushubarbeiten auffällige Bodenverfärbungen und Verunreinigungen des Erdreichsfestgestellt oder Abfallstoffe oder Altablagerungen vorgefunden, sind die Bauarbeiten einzustellen und dieuntere Bodenschutzbehörde des Kreises Herford ist umgehend hiervon zu informieren.h.Baumschutzsatzung der Hansestadt HerfordIm Plangebiet gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Gebiet der Hansestadt Herford vom06.07.2001, die am 14.07.2001 öffentlich bekannt gemacht wurde. Weiter gilt die DIN 18920 Schutz vonBäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Zusätzlich zur vorhandenenBaumkrone haben bauliche Anlagen sowie Baustelleneinrichtungen und deren Versorgung jeglicher Art einenMindestabstand von 1,50 m, bei säulenförmigen Bäumen wegen des breiteren Wurzelballens mindestens 5,00m einzuhalten. Die Bereiche sind durch geeignete Maßnahmen während sämtlicher Bautätigkeiten zuschützen. Sämtliche Bauarbeiten, Lagerungen und sonstige Einwirkungen sind unzulässig.i.ZuwiderhandlungenOrdnungswidrig handelt gemäß § 86 Abs. 1 BauO NRW, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Bauherr oderUnternehmer Baumaßnahmen ausführt oder veranlasst, auch wenn sie gemäß § 63 BauO NRW keinerBaugenehmigung bedürfen, sofern sie gegen Vorschriften dieser örtlichen Bauvorschrift gemäß § 89 BauONRW verstoßen. Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße geahndet. Der Höchstbetrag ergibt sichaus § 86 Abs. 3 BauO NRW.k.        RechtskraftMit dem Satzungsbeschluss tritt der rechtskräftige Bebauungsplans Nr. 8.51 „Heidestraße“ innerhalb desGeltungsbereiches des Bebauungsplans 8.51 „Heidestraße“ Änderung 2.21 außer Kraft.1.3.1     Liste der zentrenrelevanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppeaus 47.73.0        Arzneimittel, pharmazeutischer Bedarfaus 47.74.0        medizinische und orthopädische Artikel, Sanitätsartikelaus 47.78.1        Augenoptik (inkl. Brillen, Kontaktlinsen, Pflegemittel)aus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräteaus 47.62.2        Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikelaus 47.61.0        Bücheraus 47.79.2        Antiquariateaus 47.71.0        Damen-/ Herren-/ Kinderoberbekleidung und -wäsche (inkl. Miederwaren)aus 47.71.0        Pelz- und Kürschnerwarenaus 47.71.0        Gürtel, Hosenträger, Handschuhe, Krawatten Schals, Tücheraus 47.72.1        Schuhe (ohne Sportschuhe)aus 47.72.2        Lederwaren und Reisegepäck (inkl. Taschen, Koffer, Regenschirme,                           Geldbörsen)aus 47.59.2        keramische Erzeugnisse und Glaswaren (Glas, Porzellan, Keramik, inkl.                           Zimmerkeramik)aus 47.59.9        Hausrat, Haushaltswaren und -artikel, Schneidwaren, Besteckeaus 47.59.9        Holz-, Kork-,Flecht- und Korbwarenaus 47.65.0        Spielwaren (inkl. Spiele, Bastelsätze für den Modellbau; ohne                           Videospielkonsolen)aus 47.64.2        Sportartikel und -geräte (ohne Sportgroßgeräte)aus 47.64.2        Sportbekleidung und -schuheaus 47.64.2        Campingartikel (ohne Campingmöbel, Bekleidung und Schuhe)aus 47.64.2        Anglerbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)aus 47.64.2        Waffen, Munition und Jagdbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)aus 47.65.0        Künstler- und Bastelbedarfaus 47.59.3        Musikinstrumente und Musikalienaus 47.78.9        Pokale, Vereinsbedarfaus 47.59.9        Wohneinrichtungsartikel (inkl. Kerzen, Aufbewahrungsutensilien, Spiegel)aus 47.78.3        Bilder und Bilderrahmen, Kunstgegenstände / kunstgewerbliche Erzeugnisseaus 47.51.0        Heim- und Haushaltstextilien (inkl. Kurzwaren, Haus- und Tischwäsche /                           Bettwäsche, Schneidereibedarf, Handarbeitswaren, Stoffe, Dekorations- /                           Möbelstoffe, Meterwaren, Wolle)aus 47.53.0        Vorhänge und Gardinenaus 47.54.0        elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte)aus 47.41.0        Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte, Zubehör und Softwareaus 47.42.0        Telekommunikationsgeräte , Mobiltelefone und Zubehöraus 47.43.0        Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör (inkl. Videospielkonsolen)aus 47.63.0        bespielte Ton- und Bildträgeraus 47.78.2        Foto-/ Videokameras, Ferngläser, Mikroskope und Zubehör (ohne Augenoptik)aus 47.77.0        Uhren und Schmuckaus 47.78.3        Sammlerbriefmarken, -münzen1.3.2   Liste der nahversorgungsrelvanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppeaus 47.2             Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke und Tabakwaren, Bäckerei-/                           Konditorei-/ Metzgereiwaren, Reformwaren)aus 47.75.0        kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel, Drogerie- / Parfümerieartikel,                          Wasch-, Putz- und Reinigungsmittelaus 47.62.1        Zeitschriften und Zeitungenaus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräteaus 47.76.1        Schnittblumen, Blumenbindeerzeugnisse, Trockenblumen, Floristikaus 47.76.2        Tiernahrung (nur Heim- und Kleintierfutter)Rechtsquellen:BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durchArtikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist.BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).BauO Lan2desbauordnung Nordrhein - Westfalen 2018 in der Fassung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), zuletztgeändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.NRW.S. 1086)PlanzV 90 Planzeichenverordnung (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung desPlaninhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58) die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.1802) geändert worden ist.BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), daszuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist.BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten Artikel 1 desGesetzes vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.I S. 306)geändert worden ist.GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353)BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999Sonstige VorschriftenDIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei BaumaßnahmenRAS-LP4 Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei BaumaßnahmenRaSt06 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006PPPTPPPTPPTPPPPPPPPPPOststraßeSilosT.Papen-4GlinkampdahlskampWellbrocker WegWellbrocker WegKinderg.Ramker WegLeopoldstraßeWellbrocke4Am Großen SteinBuchenstraßeAuf'mRealschuleIIKinderg.Bünder FußwegRHBIIBünder FußwegSporth.Kornstraße4Lgpl.3PostSophienstraßeAm KleinbahnhofLuisenstraßeWestringDiebrocker StraßeBahnhofsplatzAm LutherhausSteintorwallSchillerstraßeIn den SenftenWurmker WegGerstenkampIm WeizenfeldGerstenkampRoggenwegGerberwegMüllerwegDrechslerstraßeSeilerweSchmiedestraßeHermanFärberwegGoldschmiedewegSchrewestraßeDiebrockerStraßeHeidestraßeObereKreienbredeEngerstraßeEngerstraßeHochstraßeSchleifeBrudtlachtstr.SchlosserstraßeRavensbergerStraßeBahnhofstraßeKirchgasseMühlengasseAufderFreiheitRadewigerStraßeOetinghauserWegLöhrstraßeAmKnieBrombeerwegSophienstraßeAaAaAaL 712L 712L 712L 712K  75Otterheider WegOtternbuschwegWestringWestringBielefelder StraßeBielefelder  StraßeWestringWestring5Sporth.Teich4Dorotheenstraße5II4SchreintraßeHermannstraßeFredericia-UferWeberserstraßeAawiesen-parkFriedhofEisgrabenstraßeUnter den Linden7BrauerstraßeKüferwegIn der KreienbredeMühleLgpl.ehem.IIHeidestraßeFrieda - Nadig - WegDieselstraßeFreibad34HochstraßeObere KreienbredeGlaserwegAm Jönriet8SportplatzOberste KampLgpl.Am JönrietKinderg.3L 543Eupener  StraßeEisbahnIIAmtshausstraßeSchlosserstraßeUhland-Gänse-Berufs-AnnastraßeKreishausstraßeschulekollegGoltzstraße33kollegBallerstraße5ZollBf.Fürstenau-4T.3Seniorenheim4Steintorstr.IIIISteinstr.BusbahnhofLeineweberstraßeKinderg.Techn.BorriesstraßeIm  Kleinen  FeldeBerufs-4Rathausplatz44Wittekindstraße3Bünder  StraßeplatzZimmerstraßemarktKleine Mauerstr.Deichkamp4Musik-BöttcherstraßeNiederstraßeMus.II54GoltzstraßeAm  BahndammOetinghauser WegJanupGoebenstraßeFürstenaustraßeSchillerstraßeOetinghauser  WegWeststraßeGoltzstraßeSommerwegUhlandstraßeBünder StraßeBünder  StraßeKurfürstenstraßeGerichtBerufs-straßeMönchstraßeBowerrekolleg34MuseumWaisenhausPlatzKäthe-Elsbach-MARTaBahnhof HerfordKr.Verw.FinanzamtschuleGrund-Bf.BahnsteigBahnsteigBahnsteigBahnsteig3335216mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrechtzu belastende FlächeGFLund Stellplätze88,0686,7689,388,4187,9585,8385,5384,8285,9785,5986,1886,1387,1487,6987,487,8587,5188,5688,5989,6690,2290,1390,6690,2489,7118.02.2022gez. Dr. Böhmgez. WöhlerLS
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Hansestadt Herford
B.- Plan Nr. 8.51 "Heidestraße"

Für die Planung:

Herford, den

Beigeordneter

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem               
Katasternachweis überein.
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1

Herford, den 

Der Bau- u. Umweltausschuss der Hansestadt Herford hat 
gemäß § 2(1) BauGB am                         die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist
am                                ortsüblich bekanntgemacht worden.

Herford, den  

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 (1) BauGB hat vom                               bis zum                  

Herford, den

                                  Abt.L. -Stadtplanung-

Dieser Plan wurde gemäß § 4 BauGB mit den Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt.

Herford, den

                                  Abt.L. -Stadtplanung-

Dieser Plan ist gemäß § 3(2) BauGB vom Bau- und Umwelt-
ausschuss der Hansestadt Herford am
als Entwurf beschlossen worden.

Herford, den

                                  Vorsitzender des Bau- u.Umweltausschusses

Dieser Plan hat gemäß § 3 (2) BauGB vom 
bis                                   öffentlich ausgelegen.                 

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung sind am            
                                    bekanntgemacht worden.

Herford, den                                           Der Bürgermeister
                                                Im Auftrage:  

Dieser Plan ist gemäß § 10(1) BauGB vom Rat der Hansestadt           
Herford am                         als Satzung beschlossen worden.

Herford, den

                                          Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss sowie Ort und Zeit der Auslegung 
sind gemäß § 10(3) BauGB am                   
ortsüblich bekanntgemacht worden.
Der Bebauungsplan liegt ab                             öffentlich aus.

Herford, den

                                          Bürgermeister

Maßstab    1: 1000 
Flur:         14

Kartengrundlage: Katasterkarte
Gemarkung:         Herford

                                 Abt.L. -Stadtplanung-

Abt.L -Stadtplanung-

Kreis Herford
Der Landrat

Kataster- u. Vermessungsamt

der Planzeichenverordnung.

                                  stattgefunden.            

Änderung Nr. 2.21 

18.02.2022

gez. Dr. Böhm gez. Wöhler

LS

Zeichenerklärung

Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

A. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Mischgebiet

offene Bauweise

Linien und Flächen

Plangebietsgrenze

Strassenbegrenzungslinie

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

B. Erläuterungen der Planunterlage
Flurgrenze

Flurstücksgrenze

vorhandene Gebäude

Baugrenze

Nicht überbaubare Flächen

Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Gestaltung baulicher Anlagen

max. Gesamthöhe (m)

Grundflächenzahl (max.)

private Grünfläche

MI
Zahl der Vollgeschosse (Höchstgrenze)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen

St

abweichende Bauweise

86,13 Höhe über NHN

Sichtdreieck

o

 0.6

III
a

GH 10.0

mit Geh-, Fahr- u. Leitungsrecht
zu belastende FlächeGFL

und Stellplätze

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB i.V.m. der BauNVO zum Bebauungsplan Nr.
8.51 „Heidestraße“, Änderung 2.21

Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

1.   Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
1.1 Mischgebiete (MI1-2) gem. § 6 BauNVO
Zulässig gem. § 6 Abs. 2 Nr. 1-5 BauNVO sind folgende Nutzungen:
- Wohngebäude,
- Geschäfts- und Bürogebäude,
- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige Gewerbebetriebe,
- Anlagen für Verwaltungen sowie für soziale und gesundheitliche Zwecke

Unzulässig sind folgende Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 - 8 BauNVO:
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, sportliche Zwecke,
- Vergnügungsstätten (Spielhallen und ähnliche Unternehmen i.S. von § 33i Gewerbeordnung (GewO) in

der derzeit geltenden Fassung und Betriebe mit Sexdarbietungen sowie Bordelle und bordellartige
Betriebe.

Die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des
Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO).

1.2 Begrenzung von Einzelhandelsbetrieben in den Mischgebieten (MI1 und MI2)
Im Mischgebiet MI1 und MI2 sind nur Einzelhandelsbetriebe mit maximal 800m² Gesamtverkaufsfläche und
nahversorgungrelevantem Hauptsortiment (Nr. 1.3.2) zulässig.
Ausnahmsweise können zugelassen werden:
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten (Nr. 1.3.1) bis zu einer Gesamtverkaufsfläche von
maximal 300 m².
Die Definition der Sortimente erfolgt auf Grundlage des Zentren- und Nahversorgerkonzeptes für die Stadt
Herford (2015, S. 109) gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1.3.1 und 1.3.2

1.3 Herforder Sortimentsliste

1.3.1     Liste der zentrenrelevanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:

WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppe
aus 47.73.0        Arzneimittel, pharmazeutischer Bedarf
aus 47.74.0        medizinische und orthopädische Artikel, Sanitätsartikel
aus 47.78.1        Augenoptik (inkl. Brillen, Kontaktlinsen, Pflegemittel)
aus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräte
aus 47.62.2        Schreib- und Papierwaren, Schul- und Büroartikel
aus 47.61.0        Bücher
aus 47.79.2        Antiquariate
aus 47.71.0        Damen-/ Herren-/ Kinderoberbekleidung und -wäsche (inkl. Miederwaren)
aus 47.71.0        Pelz- und Kürschnerwaren
aus 47.71.0        Gürtel, Hosenträger, Handschuhe, Krawatten Schals, Tücher
aus 47.72.1        Schuhe (ohne Sportschuhe)
aus 47.72.2        Lederwaren und Reisegepäck (inkl. Taschen, Koffer, Regenschirme,
                           Geldbörsen)
aus 47.59.2        keramische Erzeugnisse und Glaswaren (Glas, Porzellan, Keramik, inkl.
                           Zimmerkeramik)
aus 47.59.9        Hausrat, Haushaltswaren und -artikel, Schneidwaren, Bestecke
aus 47.59.9        Holz-, Kork-,Flecht- und Korbwaren
aus 47.65.0        Spielwaren (inkl. Spiele, Bastelsätze für den Modellbau; ohne
                           Videospielkonsolen)
aus 47.64.2        Sportartikel und -geräte (ohne Sportgroßgeräte)
aus 47.64.2        Sportbekleidung und -schuhe
aus 47.64.2        Campingartikel (ohne Campingmöbel, Bekleidung und Schuhe)
aus 47.64.2        Anglerbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)
aus 47.64.2        Waffen, Munition und Jagdbedarf (ohne Bekleidung und Schuhe)
aus 47.65.0        Künstler- und Bastelbedarf
aus 47.59.3        Musikinstrumente und Musikalien
aus 47.78.9        Pokale, Vereinsbedarf
aus 47.59.9        Wohneinrichtungsartikel (inkl. Kerzen, Aufbewahrungsutensilien, Spiegel)
aus 47.78.3        Bilder und Bilderrahmen, Kunstgegenstände / kunstgewerbliche    Erzeugnisse
aus 47.51.0        Heim- und Haushaltstextilien (inkl. Kurzwaren, Haus- und Tischwäsche /
                           Bettwäsche, Schneidereibedarf, Handarbeitswaren, Stoffe, Dekorations- /
                           Möbelstoffe, Meterwaren, Wolle)
aus 47.53.0        Vorhänge und Gardinen
aus 47.54.0        elektrische Haushaltsgeräte (Kleingeräte)
aus 47.41.0        Datenverarbeitungsgeräte, periphere Geräte, Zubehör und Software
aus 47.42.0        Telekommunikationsgeräte , Mobiltelefone und Zubehör
aus 47.43.0        Geräte der Unterhaltungselektronik und Zubehör (inkl. Videospielkonsolen)
aus 47.63.0        bespielte Ton- und Bildträger
aus 47.78.2        Foto-/ Videokameras, Ferngläser, Mikroskope und Zubehör (ohne          Augenoptik)
aus 47.77.0        Uhren und Schmuck
aus 47.78.3        Sammlerbriefmarken, -münzen

1.3.2   Liste der nahversorgungsrelvanten Sortimente aus WZ-Nr. 2008:

WZ-Nr. 2008                                      Sortimentsgruppe
aus 47.2             Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke und Tabakwaren, Bäckerei-/
                           Konditorei-/ Metzgereiwaren, Reformwaren)
aus 47.75.0        kosmetische Erzeugnisse und Körperpflegemittel, Drogerie- /   Parfümerieartikel,
                          Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel
aus 47.62.1        Zeitschriften und Zeitungen
aus 47.78.9        Akustische Erzeugnisse und Hörgeräte
aus 47.76.1        Schnittblumen, Blumenbindeerzeugnisse, Trockenblumen, Floristik
aus 47.76.2        Tiernahrung (nur Heim- und Kleintierfutter)

2.    Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
2.1 In den Mischgebieten wird gem. § 16 Abs. 3 BauNVO die maximale Gebäudehöhe (in Metern) festgesetzt.
Bezugspunkt für die festgesetzte Gebäudehöhe ist die im Bebauungsplan festgesetzte Geländehöhe über
Normalnull (NHN). Sind bei geneigter Geländefläche mehrere NHN Werte angegeben, ist der Wert zu mitteln.
Weitere Zwischenhöhen ergeben sich durch Interpolation zwischen diesen Höhen am geometrischen
Schwerpunkt des geplanten Hauptgebäudes.
Den oberen Bezugspunkt bildet dabei der höchste Punkt des Daches. Eine Überschreitung der zulässigen
Gebäudehöhe durch technisch untergeordnete Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für
Aufzüge) kann ausnahmsweise gem. § 16 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden. Die technische
Erforderlichkeit dieser Bauteile ist im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.
Die Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhen für die Aufstellung von Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energie um maximal 0,80 m ist generell zulässig. Die Aufbauten und Anlagen sind allseitig um
mind. 1,00 m von den Außenwänden zurückzusetzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 3 BauNVO).

2.2 Bei vorhandenen Gebäuden, die von den Baugrenzen angeschnitten werden, sind bauliche Änderungen
im Sinne des § 29 BauGB am und im bestehenden Gebäude im angeschnittenen Teil ausnahmsweise
zulässig, soweit nicht sonstige Festsetzungen des Bebauungsplans entgegenstehen.

3.   Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Fläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22
und 23 BauNVO
Für das MI2-Gebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. An der Ostgrenze zum Flurstück 541, Flur
14, Gemarkung Herford darf gem. § 22 Abs. 4 BauNVO direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden.
Diese Festsetzung betrifft einen Teil des Bestandsgebäudes des Flurstückes 79, Flur 14, Gemarkung Herford.
Für das MI1- Gebiet gilt die offene Bauweise.

4.   Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Innerhalb der Sichtdreiecke, die zur Verkehrsübersicht freigehalten werden müssen, sind Anpflanzungen und
bauliche Anlagen im Bereich zwischen 0,70 m und 2,50 m Höhe über Verkehrsfläche unzulässig. Zulässig
sind hochstämmige Bäume standortgerechter und heimischer Arten.

5.   Flächen für Geh-, Fahr- und Leistungsrecht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB
Die festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte gelten zugunsten der Anlieger und Leitungsträger.

6.   Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB
6.1 Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind nur
innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen oder der dafür festgesetzten Flächen zulässig.

6.2 Stellplätze sind in der als Vorgartenfläche gekennzeichneten Fläche zulässig, sofern nicht mehr als 50
Prozent der Vorgartenfläche für Stellplätze und Zuwegungen befestigt werden.

7.   Bauliche Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien insbesondere für solare
Strahlenenergie gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB
Die Dachflächen der Hauptgebäude sind mit einem Anteil von 50% mit Anlagen zur Nutzung solarer
Strahlenenergie zu versehen.
Ausnahmen und Abweichungen werden nur für die Be- und Entlüftung und für Brandschutzeinrichtungen
zugelassen.

8. Schallschutzanforderungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
8.1 Das direkt an die Engerstraße angrenzende Mischgebiet (MI1) gilt entsprechend der DIN 18005 und der
16. BImSchV als lärmvorbelastet. Die Mischgebiete MI1 und MI2 der Flurstücke 79 und 80, Flur 14,
Gemarkung Herford gelten gemäß der TA Lärm als lärmvorbelastet.
Bei einem maßgeblichen Außenlärmpegel von nachts 60-65 dB(A) ergibt sich in dem Mischgebiet entlang der
Engerstraße laut DIN 4109 der Lärmpegelbereich III. Es ist in Aufenthaltsräumen zur Engerstraße in
Wohnungen ein Schalldämmmaß von 35dB(A) und in Büroräumen von 30dB(A) einzuhalten. Für Fenster zur
Engerstraße sind die Fensterschallschutzlasse 4 einzuhalten.
Bei einem  maßgeblichen Außenlärmpegel von nachts 55-60 dB(A) ergibt sich für die abgewandten
Aufenthaltsräume zur Engerstraße und zum angrenzenden Gewerbebetrieb des Flurstückes  541, Flur 14,
Gemarkung Herford laut DIN 4109 der Lärmpegelbereich II. Es ist in Aufenthaltsräumen in Wohnungen und
Büroräumen ein Schalldämmmaß von 30 dB(A) einzuhalten. Für Fenster sind die Fensterschallschutzklasse 3
einzuhalten.
Ein entsprechender schalltechnischer Nachweis über die Einhaltung der Inneschallpegel nach VDI 2719 ist zu
erbringen.

8.2 Bei Nutzungsänderung oder Neubau auf den Flurstücken 79 und 80, Flur 14, Gemarkung Herford sind
ausschließlich Räume ohne Schallschutzanspruch für die Nachtzeit in östlicher Richtung zum Flurstück 541,
Flur 14, Gemarkung Herford zulässig.

8.3 Im Mischgebiet der Flurstücke 18 und 456, Flur 14, Gemarkung Herford sind bei der Errichtung von
Wohngebäuden schallschutzbedürftige Aufenthalts- und Wohnräume von der Schallquelle abgewandt
anzuordnen oder Fenster der Fensterschallschutzklasse 3 einzubauen. Eine genaue Prüfung erfolgt im
Bauantragsverfahren.

9.   Pflanzgebot für Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
9.1 Die Pflanzflächen sind mit Bäumen und Einzelsträuchern zu bepflanzen. Ausnahmsweise kann das
Anlegen von Zuwegungen innerhalb dieser Fläche mit versickerungsfähigem Pflaster zugelassen werden. Die
neu zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang neu zu pflanzen.

neu zu pflanzenden Bäume und Sträucher sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang neu zu pflanzen.

Auswahl möglicher Einzelsträucher:
Eibe                                                                 Taxus baccata
Hainbuche                                                       Carpinus betulus
Fehldahorn                                                      Acer campestre
Roter Hartriegel                                               Cornus sanguinea
Schlehe                                                            Prunus spinosa

Auswahl möglicher Bäume:
Spitz-Ahorn                                                      Acer platanoides
Gemeine Esche                                                Fraxinus excelsior
Stiel-Eiche                                                        Quercus robur
Winter-Linde                                                     Tilia cordata
Trauben-Eiche                                                  Quercus petraea
Vogel-Kirsche                                                   Prunus avium
Sand-Birke                                                        Betula pendula

9.2 Errichtung von Dachbegrünungen auf Flachdächern der Hauptgebäude und Nebenanlagen gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Flachdächer mit einer Dachneigung von bis 7° sind ab einer Größe von 15 m² mit einem mindestens 12 cm
dicken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv vollflächig zu begrünen. Nicht überdachte
Flächen von Tiefgaragen, die nicht für andere Nutzungen vorgesehen sind, sind in extensiver Form zu
begrünen.
Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Ausnahmen und Abweichungen werden nur für die Be- und
Entlüftung, für Brandschutzeinrichtungen, für Dächer aus transparentem Material und für die Aufnahme von
technischen Anlagen zugelassen. Oberlichtern und verglasten Dachflächen ist Vorrang einzuräumen.

10.   Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Die im Privatgrün liegenden Bäume, Sträucher und sonstigen Bepflanzungen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b
BauGB dauerhaft zu erhalten, mit diesem Ziel zu pflegen und vor jeglichen Gefährdungen zu bewahren. Bei
Zerstörung oder natürlichen Abgang ist auf dem Grundstück in Abstimmung mit der Hansestadt Herford eine
angemessene Ersatzpflanzung vorzunehmen (vgl. Liste textl. Festsetzung Nr. 8). Die Anzahl der
Ersatzpflanzungen ist auf Grundlage der Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Gebiet der
Hansestadt in der jeweils gültigen Fassung gemäß § 7 Abs. 2 in Abhängigkeit des Stammumfanges des
entfernten Baumes durchzuführen.

Örtliche Bauvorschriften gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB
11.   Einfriedungen
Einfriedungen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind als durchgängige Heckenpflanzungen mit
standortgerechten und heimischen Strauchgehölzen anzulegen. Sie sind bei Neuanlage in einer Höhe von
mind. 1,00 m bezogen auf die ausgebaute öffentliche Verkehrsfläche dauerhaft zu unterhalten. Sonstige
Einfriedungen sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche nur als transparente Zäune in einer Höhe von max.
1,20 m zulässig. Auf die Höhe der Einfriedung ist eine mögliche Auffüllung und Abfangung anzurechnen.
Beispielliste, aus der die anzupflanzenden heimischen Strauchgehölze auszuwählen sind:
Hainbuche                                                Carpinus betulus
Weißdorn                                                 Crataegus monogyna
Hundsrose                                                Rosa canina
Gemeine Heckenkirsche                          Lonicera xylosteum
Roter Hartriegel                                        Cornus sanguinea
Gemeiner Liguster                                   Ligustrum vulgare
Pfaffenhütchen                                         Eonymus europaeus
Faulbaum                                                 Rhamnus frangula
Schlehe                                                    Prunus spinosa
Schwarzer Holunder                                Sambucus nigra

12.   Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind gemäß § 9 Abs. 1
BauGB i.V. m. § 8 Abs. 1 BauO NRW soweit diese nicht für Stellplätze, Wege und Zufahrten genutzt werden,
naturnah mit einer vollflächigen Bepflanzung anzulegen. Die Anlage und flächige Abdeckung mit
Mineralstoffen wie Grauwacke, Kies, Wasserbausteinen o.ä. ist unzulässig.
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der neuen
Bauwerke naturnah mit einer vollflächigen Bepflanzung anzulegen und zu unterhalten. Die Freilegung und
Befestigung der Pflanzflächen können nur vor Verkaufs- und Ausstellungsräumen zugelassen werden. Die
überbaubaren Flächen sind soweit diese nicht bebaut werden, ebenfalls als naturnahe Gartenfläche
anzulegen.

13.   Begrünung von Gemeinschaftsstellplatzanlagen (gem. § 89 Abs. 1 Nr. 7 BauO NRW)
Bei Gemeinschaftsstellplatzanlagen ist je angefangene 4 Stellplätze 1 standortgerechter Laubbaum innerhalb
oder im Zusammenhang der vorgesehenen Stellplatzanlagen zu pflanzen, entsprechend seinem natürlichen
Habitus zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.
Liste möglicher Hochstammbäume:
Silber-Linde 'Brabant'                                Tilia tomentosa
Zürgelbaum                                               Celtis australis
Hopfenbuche                                             Ostrya carpinifolia
Purpur-Erle                                                Alnus x spaethii
Zerr-Eiche                                                 Quercus cerris
Lederhülsenbaum „Skyline“                      Gelditsia triacanthos
Nordamerikanische Rotesche „Summit“    Fraxinus pennsylvanica
Perlschnurbaum „Regent“                         Sophora japonica
Spitz-Ahorn in Sorten                                Acer platanoides i.S.
Stadt-Linde „Greenspire“                           Tilia cordata

14.   Geländemodellierungen
Gemäß § 8 Abs. 5 BauO NRW ist die natürliche Geländeoberfläche in ihrer Höhenlage zu erhalten und zu
bepflanzen, um das Orts- und Landschaftsbild zu wahren.
Geländemodellierungen in Form von Aufschüttungen und Abgrabungen sind als Ausnahme zu Satz 1 dieser
Festsetzung nur im Bereich von Gebäuden, Zuwegungen, Stellplätzen, Terrassen, Hauseingängen oder
Kellerlichtschächten zulässig. Dadurch entstehende Höhenunterschiede sind als dauerhaft bepflanzte,
geneigte Böschungsflächen anzulegen oder mit maximal 0,70 m hohen Mauern aus Naturstein oder
Beton-L-Steinen abzufangen. Betoneinfassungen sind zu begrünen. Kombinationen von bepflanzten
Böschungen (Verhältnis maximal 1:1,5 (Höhe zu Breite)) und Mauern aus Natursteinen sind zulässig.

15.   Fassadengestaltung
Untergeordnete Bauteile und baulich zusammenhängende Gebäude sind hinsichtlich der Fenster, Wände und
Dächer in Material- und Farbauswahl an die Hauptgebäude anzupassen.
Für alle Außenwände sind Wellblechverkleidungen, hochglänzende Metall- und Kunststoffteile sowie bossierte
Klinker generell unzulässig.

16.   Werbeanlagen
16.1 Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte ihrer Leistung
zulässig.

16.2 Beleuchtete Werbeanlagen müssen blendfrei ausgeführt sein. Lauf-, Wechsel und Blinklichtschaltungen
sind unzulässig. Werbeanlagen an Schornsteinen und anderen hochragenden Bauteilen sind unzulässig.

16.3 An der Fassade angebrachte Flachwerbung darf nicht höher als max. 1,50 m und nicht länger als 6,00 m
sein. Die Größenangaben für die Flachwerbung beziehen sich jeweils auf eine Werbeanlage pro
Gebäudeseite. Die Werbeanlagen dürfen die Gebäudeoberkante nicht überragen.

16.4 Freistehende Werbeanlagen sind nur als Ausnahme bzw. nur bei Vorlage und Nachweis eines
entsprechenden Gestaltungskonzeptes zulässig. Je Baugrundstück ist maximal eine freistehende
Werbeanlage mit einer Höhe von maximal 5,0 m innerhalb der überbaubaren Fläche zulässig. Die Werbetafel
der freistehenden Werbeanlage darf die Ansichtsfläche von 4,00 m² nicht überschreiten.

Nachrichtliche Hinweise
a. Verkehrslärm von der Engerstraße
Das Plangebiet wird nördlich von der Engerstraße begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die geltenden
Richtwerte/Orientierungswerte nicht erreicht werden können. Da es sich bei der Wohn- und
Geschäftsbebauung um Bestand handelt, besteht hinischtlich der Einwirkungen durch
Verkehrslärmimmissionen für betroffene Bürger kein rechtlicher Abwehranspruch.
b. Erhöhte Schallschutzanforderungen
Zu der Grenzwand zum Flurstück 541,Flur 14, Gemarkung Herford im Osten besteht aufgrund der dort
genehmigten Betriebe eine erhöhte Schallschutzanforderung. Der bauliche Nachweis erfolgt im
Bauantragsverfahren.
c. Baumpflanzungen
Grundlage für die Pflanzung standortgerechter Laubbäume bildet die jeweils aktuelle Fassung der
GALK-Straßenbaumliste - Arbeitskreis Stadtbäume der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz. Die Qualität
der zu pflanzenden Bäume wird als Hochstammbaum mind. 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand mit
Drahtballierung durch durchgehendem Leittrieb mit einem Stammumfang von mind. 16 cm der in der v.g. Liste
als geeignet einstuften Bäume festgesetzt.
Die nicht überbaute Pflanzgrube / Baumscheibe (nicht versiegelter Bereich) darf eine Mindestgröße von mind.
8 qm bei einer Mindestbreite von 2,00 m nicht unterschreiten. Die Pflanzgrube muss bei einer Tiefe von
mindestens 1,50 m mindestens 12 cbm aufweisen. Ist aufgrund der örtlichen Gegebenheit eine unversiegelte
Fläche, wie vor beschrieben, nicht zu erreichen so ist eine Pflanzgrubenbauweise mit teilweiser oder ganzer
Überbauung als Verkehrsfläche (Stellplatz) zu wählen. Bei einer überbauten Pflanzgrube sind entsprechende
Belüftungs- und Bewässerungseinrichtungen zu verwenden. Zudem kann ein erweiterter durchwurzelbarer
Bodenraum außerhalb der eigentlichen Pflanzgrube zur Erreichung der Pflanzgrubengröße erforderlich sein.
Die vorab beschriebene Pflanzgrubenherstellung ist auf Grundlage der Empfehlungen für Baumpflanzungen
Teil 1 und Teil 2 der FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. umzusetzen.
Die Hochstammbäume sind fachgerecht zu pflanzen und einer baumartbedingten Kronenerziehung
entsprechend ihres natürlichen Habitus zu pflegen und dauerhaft zu erhalten und vor jeglichen Gefährdungen
zu bewahren. Ein regelmäßiger starker, insbesondere höhenbegrenzender Kronenschnitt (Kappung und
Formschnitt) ist nicht zulässig. Bei Zerstörung oder natürlichen Abgang ist der Baum auf Grundlage der
vorgenannten Festsetzungen in Abstimmung mit der Hansestadt Herford zu ersetzen. Es wird besonders
darauf hingewiesen, dass im Zuge einer erforderlichen Kronenpflege wie z.B. Herstellung des Lichtraumprofils,
der Leittrieb nicht entfernt/eingekürzt werden darf um ein natürliches Erscheinungsbild des Baumes zu
gewährleisten und die weitere Entwicklung im Hinblick auf eine hohe Lebenserwartung zu stärken. Die auf den
Stellplätzen gepflanzten Bäume sind mit geeigneten Maßnahmen gegen Beschädigungen durch Fahrzeuge zu
schützen.

d. Baudenkmäler
Für alle Maßnahmen in der engeren Umgebung von Baudenkmälern besteht gemäß § 9
Denkmalschutzgesetz die Erlaubnispflicht für Veränderungen, die das Erscheinungsbild des Denkmals
beeinträchtigen. Dies gilt auch für bauliche Anlagen innerhalb der Baugrenzen. Erlaubnisanträge sind an die
Untere Denkmalbehörde der Hansestadt Herford zu richten.
e. Bodendenkmale
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerwerk,
Einzelfundamente, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Hansestadt Herford und dem
Landschaftsverband Westfalen Lippe, Westfälisches Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege
unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu
erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz).
Der Beginn von Erschließungsmaßnahmen ist dem Amt für Bodendenkmalpflege mindestens acht Wochen
vorher anzuzeigen.
f. Artenschutzrechtliche Prüfung
Bei Gebäudesanierungen, Umbaumaßnahmen oder Abriss von Gebäuden sind diese vor Beginn der
Maßnahmen auf evtl. vorhandene Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten (gebäudebrütende Vogelarten und
Fledermäuse) zu untersuchen. Im Rahmen der Erschließungs- und Bauarbeiten ist durch eine ökologische
Baubegleitung sicherzustellen, dass nicht gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (§ 44 BNatSchG)
verstoßen wird. Sollten bei der Prüfung etwaige Brutstätten gefunden werden, sind diese in gleicher Anzahl
durch Nistkästen an den Gebäudefassaden auszugleichen. Der Arbeitsumfang und der Bericht zur
ökologischen Baubegleitung sind mit der Hansestadt Herford abzustimmen
g. Bodenverfärbungen/Abfallstoffe/Altablagerungen
Werden bei Bodenaushubarbeiten auffällige Bodenverfärbungen und Verunreinigungen des Erdreichs
festgestellt oder Abfallstoffe oder Altablagerungen vorgefunden, sind die Bauarbeiten einzustellen und die
untere Bodenschutzbehörde des Kreises Herford ist umgehend hiervon zu informieren.
h. Baumschutzsatzung der Hansestadt Herford
Im Plangebiet gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes im Gebiet der Hansestadt Herford vom
06.07.2001, die am 14.07.2001 öffentlich bekannt gemacht wurde. Weiter gilt die DIN 18920 Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen. Zusätzlich zur vorhandenen
Baumkrone haben bauliche Anlagen sowie Baustelleneinrichtungen und deren Versorgung jeglicher Art einen
Mindestabstand von 1,50 m, bei säulenförmigen Bäumen wegen des breiteren Wurzelballens mindestens 5,00
m einzuhalten. Die Bereiche sind durch geeignete Maßnahmen während sämtlicher Bautätigkeiten zu
schützen. Sämtliche Bauarbeiten, Lagerungen und sonstige Einwirkungen sind unzulässig.
i. Zuwiderhandlungen
Ordnungswidrig handelt gemäß § 86 Abs. 1 BauO NRW, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Bauherr oder
Unternehmer Baumaßnahmen ausführt oder veranlasst, auch wenn sie gemäß § 63 BauO NRW keiner
Baugenehmigung bedürfen, sofern sie gegen Vorschriften dieser örtlichen Bauvorschrift gemäß § 89 BauO
NRW verstoßen. Ordnungswidrigkeiten werden mit einer Geldbuße geahndet. Der Höchstbetrag ergibt sich
aus § 86 Abs. 3 BauO NRW.
k.        Rechtskraft
Mit dem Satzungsbeschluss tritt der rechtskräftige Bebauungsplans Nr. 8.51 „Heidestraße“ innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplans 8.51 „Heidestraße“ Änderung 2.21 außer Kraft.
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Rechtsquellen:
BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist.
BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786),
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).
BauO Lan2desbauordnung Nordrhein - Westfalen 2018 in der Fassung vom 21.07.2018 (GV NRW S. 421), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV.NRW.S. 1086)
PlanzV 90 Planzeichenverordnung (Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58) die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S.
1802) geändert worden ist.
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist.
BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten Artikel 1 des
Gesetzes vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.I S. 306)
geändert worden ist.
GO NRW Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353)
BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999

Sonstige Vorschriften
DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
RAS-LP4 Schutz von Bäumen, Vegetationsflächen und Tieren bei Baumaßnahmen
RaSt06 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen, Ausgabe 2006
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